
 

 

ANTRAG UM BEFREIUNG VON SCHÜLERBEITRÄGEN  
Schuljahr _______________ 

 

 

zur Deckung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung von unterrichtsbegleitenden 

Tätigkeiten bzw. von besonderen Projekten entstehen.  

 

Das Gesuch ist mindestens 15 Tage vor Durchführung der unterrichtsbegleitenden 

Veranstaltung bzw. des besonderen Projektes in der Grundschuldirektion einzureichen.  

 

 

Unterfertigte/r 
 

geboren am  
 

wohnhaft in 
 

Telefonnummer 
 

gesetzliche/r Vertreter/in 

des/der Schülers/in 

 

geboren am 
 

Schüler/in an der Grundschule 
 

Klasse  
 

 

 

e r s u c h t   
 

um eine völlige oder teilweise Befreiung von den Schülerbeiträgen zur Deckung der Kosten, die im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an der unten stehenden unterrichtsbegleitenden Veranstaltung 

bzw. am unten stehenden besonderen Projekt entstehen.  

 

   

Veranstaltung Zeit Spesen 

 

Autonome Provinz Bozen-Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

   

Deutschsprachiger Grundschulsprengel  Circolo di scuola elementare in lingua tedesca 

Klausen II Chiusa II 

39043 Klausen, Seebegg 38 39043 Chiusa, Seebegg 38 

 0472/847319  0472/847051 

 gsd.klausen2@schule.suedtirol.it     

Steuer-Nr./Cod. Fisc.: 80021090214 



Der/die Unterfertigte erklärt unter der persönlichen Verantwortung und in Kenntnis der 

strafrechtlichen Folgen im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben (Art. 483, 495 und 496 

des Strafgesetzbuches),   

 

• dass folgende Personen auf dem Familienbogen des/der Antragstellers/in aufscheinen: 

 

 

Verwandt-

schaftsgrad 
Vor- und Zuname Geburtsort Geburtsdatum Zivilstand Beruf 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

• dass das bereinigte Familieneinkommen im Jahr 2016 die unten angekreuzte Einkommensgrenze 

nicht überschreitet: 

 

Anzahl 

Familienmitglieder 
 Einkommensgrenze 

11.586,60 € 
(1)

 
2 Personen 

 
 15.448,80 € 

(2)
 

15.055,20 € 
(1)

 
3 Personen 

 
 20.073,60 € 

(2)
 

18.154,80 € 
(1)

  
4 Personen 

 
 24.206,40 € 

(2)
 

21.033,00 € 
(1)

 
5 Personen 

 
 28.044,00 € 

(2)
 

23.616,00 € 
(1)

 
6 Personen 

 
 31.488,00 € 

(2)
 

26.199,00 € 
(1) 

 
7 Personen 

 
 34.932,00 € 

(2)
 

 
(1) Eineinhalbfaches des Sozialen Mindesteinkommens, festgelegt mit Dekret der Landesrätin für Soziales, Dr. Martha 

Stocker Nr. 21437/2015 Neufestsetzung des Grundbetrages und der Tarife der Sozialdienste laut Dekret des 

Landeshauptmannes vom 11.08.2000, Nr. 30, in geltender Fassung, für das Jahr 2016 

(2) Zweifaches des Sozialen Mindesteinkommens, festgelegt mit Dekret der Landesrätin für Soziales, Dr. Martha 

Stocker Nr. 21437/2015 Neufestsetzung des Grundbetrages und der Tarife der Sozialdienste laut Dekret des 

Landeshauptmannes vom 11.08.2000, Nr. 30, in geltender Fassung, für das Jahr 2016 

 

• dass die Familie des/der Antragstellers/in folgende finanzielle Zuwendungen bezieht: 

 

 



 

 

 

 

Der/Die Unterfertigte erklärt, darüber in Kenntnis zu sein, dass Stichprobenkontrollen über den 

Wahrheitsgehalt der Angaben durchgeführt werden (Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. 

Oktober 1993, Nr. 17, i. g. F.). Um die Angaben überprüfen zu können, ermächtigt der/die 

Unterfertigte die Verwaltung, alle erforderlichen Daten bei den zuständigen Stellen einzuholen.  

 

Anlage: 

• letzte Steuererklärung der Familie 

 

 

_____________________________               _________________________________ 

              (Ort und Datum)                                                   Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 

 

Erklärung gemäß Datenschutzgesetz (D.LGs.Nr. 196/2003) 

 

Rechtsinhaber der Daten ist der Grundschulsprengel Klausen II. Die übermittelten Daten werden 

vom Grundschulsprengel Klausen II, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des 

Landesgesetzes Nr. 12 vom 29. Juni 2000 betreffend die Autonomie der Schulen, in geltender 

Fassung, verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist der Schuldirektor. Die 

Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 

können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder 

Anträge nicht bearbeitet werden. 

Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7 – 10 des Leg. D. Nr. 196/2003 Zugang 

zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 

Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

 

 

 

 

_____________________________               _________________________________ 

              (Ort und Datum)                                                    Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 

 


